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Die gesetzliche Theorie



Fachtagung Kampfmittelbeseitigung 2016 - BDFWT-

Dipl. Ing. FH, SRL, Tanja Müller, Stadtplanerin + Architektin

Rechtslage – bundesweite Regelungen-

Der Gesetzgeber hat die Verpflichtung zur 
Kampfmittelräumung als Gefahrenabwehr mit 
Artikel 30 des Grundgesetzes den Bundesländern    
auferlegt (in Niedersachsen das SOG). 

Damit sind  Kampfmittel vorrangig als Gefahr und erst in zweiter 
Linie als mögliche Bodenbelastung eingestuft worden. 

 Somit kann jedes Bundesland eigene Regelungen zur 
Kampfmittelbeseitigung erlassen –
oder auch nicht!



Fachtagung Kampfmittelbeseitigung 2016 - BDFWT-

Dipl. Ing. FH, SRL, Tanja Müller, Stadtplanerin + Architektin

Regelungen im Baugesetzbuch (BauGB):

Schon mit der Bauleitplanung (Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan) soll die Gemeinde die Informationen 
über bekannte Bodenbelastungen an alle am 
Bauvorhaben beteiligten weitergeben:

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (Allg. Grundsatz): 

„…allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung…“
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Im Kommentar zum BauGB (Ernst - Zinkahn – Bielenberg, Beck-
Verlag; RN 118) heißt es dazu:
„Die planerischen Konsequenzen folgen vor allem aus den mit 
der Geltendmachung der Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse im konkreten Planungsfall verfolgten Ziele 
der Gefahrenabwehr, der Gefahrenvorbeugung oder der Ge-
staltung einer lebenswerten Umwelt. Grundsätzlich kann davon 
ausgegangen werden, dass den beiden zuerst genannten Ge-
sichtspunkten ein erhöhtes Gewicht innerhalb der Abwägung zu-
kommt…Planerische Konsequenzen bestehen vor allem darin, in 
entsprechenden Gefahrensituationen keine schutzwürdigen Nut-
zungen vorzusehen oder aber die Gefährdung zu beseitigen…“
 Stellt grundgesetzkonform auch die Gefahrenabwehr in den 

Focus, trifft aber keine Regelung dazu!



Fachtagung Kampfmittelbeseitigung 2016 - BDFWT-

Dipl. Ing. FH, SRL, Tanja Müller, Stadtplanerin + Architektin

 § 4 BauGB Beteiligung der Behörden
„Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind entsprechend §3 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 
aufzufordern…“

In den Nieders. Verwaltungsvorschriften zum BauGB 
als Träger Öffentlicher Belange aufgeführt: 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)!
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 § 5 Absatz 3 Nr. 3 BauGB Inhalt des Flächennutzungsplans

+ § 9 Absatz 5 Nr. 3 BauGB Inhalt des Bebauungsplans

„Im Flächennutzungsplan (Bebauungsplan) sollen
gekennzeichnet werden: ... 
3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind.“ 

Gesetzl. Regelung bezieht sich grundgesetz-
konform nur auf Bodenbelastungen!
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§ 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile

+ § 35 Abs.3 Nr. 3 BauGB Bauen im Außenbereich

In allen beiden ähnliche Formulierungen wie in 
§1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB! 

Stellt grundgesetzkonform auch die 
Gefahrenabwehr in den Focus, trifft aber keine 

Regelung dazu!
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Rechtslage – Länder Regelungen-

Regelung in der Musterbauordnung durch die 
Bauministerkonferenz (ARGEBAU)

§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse 
„Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen 
und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie 
andere chemische, physikalische oder biologische 
Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche 
Anlagen geeignet sein.“
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Brandenburg (BbgBO)

§ 11 Standsicherheit, Schutz gegen schädliche 
Einflüsse 
„…(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 
Einrichtungen müssen so angeordnet, beschaffen und 
gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie 
andere chemische, physikalische oder biologische 
Einwirkungen keine Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen entstehen.“
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Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen 
Bauordnung (VVBbgBO) 
„Liegt ein Baufeld in einer Kampfmittelverdachtsfläche 
und sind mit dem Vorhaben Bodeneingriffe oder Er-
schütterungen verbunden, so darf mit den Bauarbeiten 
erst begonnen werden, wenn die Kampfmittelfreiheit für 
den von diesen Maßnahmen betroffenen Bereich 
nachgewiesen ist… Der Nachweis wird durch eine 
Bescheinigung erbracht, die durch die für 
Kampfmittelfreiheit im Land zuständige Stelle… 
ausgestellt wurde...“
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Bayern (BayBO)

Art. 4
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
„(1) Gebäude dürfen nur unter folgenden 
Voraussetzungen errichtet werden:
1.Das Grundstück muss nach Lage, Form, Größe und 
Beschaffenheit für die beabsichtigte Bebauung 
geeignet sein; …“
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Bayern (BayBO)

Informationen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern v. 
20.03.2013
„Verantwortung des Grundstückseigentümers 
Die Erforschung und Beseitigung von Gefahren die von Kampfmitteln 
ausgehen können, liegt in der Verantwortung der Grundstückseigentümer. 
Dabei gehört es nicht zu den Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes, die Kampfmittelbelastung bzw. -freiheit von Grundstücken zu 
beurteilen oder zu bescheinigen.
Bebauung von Grundstücken
…Das Grundstück muss so beschaffen sein, dass es für eine 
beabsichtigte Bebauung geeignet ist (Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 BayBO). Insoweit 
ist die Freiheit von Kampfmitteln eine besondere Eigenschaft des 
Baugrundes.“



Fachtagung Kampfmittelbeseitigung 2016 - BDFWT-

Dipl. Ing. FH, SRL, Tanja Müller, Stadtplanerin + Architektin

Nordrhein-Westfalen

§ 16 Schutz gegen schädliche Einflüsse
„Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des §1 Abs. 1 Satz 2 müssen so 
angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, 
dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder 
tierische Schädlinge sowie andere chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen 
entsprechend geeignet sein.“
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Niedersachsen (NBauO)

§ 13 NBauO Schutz gegen schädliche Einflüsse
„Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen 
und gebrauchstauglich sein, dass durch chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse, insbesondere 
Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische 
Schädlinge, Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. Das Baugrundstück muss für die 
bauliche Anlage entsprechend geeignet sein.“
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NBauO
Satz 1 dieses kurzen Paragraphen bezieht sich eindeutig 
auf Altablagerungen, Altlasten,  Bodenkontaminationen, 
etc. 
Satz 2 ist sehr neutral und knapp formuliert. 

Erst die Kommentierung  von Große – Suchsdorf zu §13, 
RN 51 - 55; 9. Auflage, Beck-Verlag, zur NBauO in der 
Fassung v. 01.11.2012 offenbart die ganze „Tragweite“ 
dieser Norm:
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„Zum Verfahren: Die BauAB darf nach §70 i.V.m. §13 
für einen Bau auf kontaminiertem Grund keine Bauge-
nehmigung erteilen, wenn von den Stoffen im Boden 
(noch) Gefahren  für Bewohner und Benutzer ausgehen 
oder der Bau eine zur Gefahrenabwehr notwendige 
Maßnahme verhindert.…Zu verhüten, dass Bauten auf 
ungeeignetem Grund errichtet werden, …, ist in erster 
Linie Aufgabe der Bauaufsicht.…Auch im Boden ver-
borgene Kampfmittel machen ein Baugrundstück un-
geeignet i.S.v. §13 Satz 2. Das gilt sowohl für Fund-
munition…, als auch für Rückstände aus der Kampf-
mittel- und Waffenproduktion (Rüstungsanstalten)...“
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Die Praxis
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Die 5 Genehmigungsverfahren gemäß NBauO

§ 60 Verfahrensfreie Baumaßnahmen, 
Abbruchanzeigen

Die Bauaufsicht prüft nichts! Die Verantwortung liegt 
allein beim Bauherrn!

§ 61 Genehmigungsfreie öffentliche Baumaßnahmen
Die Bauaufsicht prüft nichts! Die bauende Behörde ist 

verantwortlich!

§ 62 Sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen
Die Bauaufsicht prüft nichts! Alle Bauvorlagen werden 
lediglich auf Vollständigkeit geprüft und dann archiviert!
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Die 5 Genehmigungsverfahren gemäß NBauO

§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
(Regelverfahren)
Die Bauaufsicht prüft einzelne Belange des Bauantrags 
auf Rechtskonformität.  Auch den § 2 Absatz 16 NBauO! 
Das sogenannte „Baunebenrecht“. Ca. 70 Gesetze und 
Verordnungen gehören laut Kommentierung hierzu; u.a. 
das Sprengstoffgesetz!

§ 64 Baugenehmigungsverfahren (nur Sonderbauten)
Die Bauaufsicht prüft alle Regelungen der NBauO, 
Techn. Baubestimmungen, Baunebenrecht, etc.
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Zeitungsmeldung 
Hannoversche 
Allgemeine
vom 20.05.2015

Praxisbeispiel 1
Neubau eines Schulkomplexes
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LH Hannover 
Bebauungsplan 
Nr. 133, 1. Änd., 
rechtsverbindlich
seit Mai 2014 

Quelle: Internetseite der 
LH Hannover
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Im BauGB ist geregelt, welchen Inhalt ein Bebauungsplan haben 
sollte. Diese Kennzeichnung ist im vorliegenden Fall durch die LH 
Hannover erfolgt. Die Beteiligung des KBD im Aufstellungs-
verfahren hat zu diesem Hinweis geführt. Da die VV Ś den KBD als 
Träger öffentlicher Belange nennen. Die Regelung des Landes 
wirkt in ein Bundesgesetz hinein.
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•Amerikanische 250-Kilo Bombe

•Gefunden bei Abrissarbeiten auf einem seit 
den 60er Jahren genutzten Schulgelände

•Vollständiger Abriss gemäß § 60 Absatz 2 
Nr. 4 NBauO nicht anzeige- oder 
genehmigungspflichtig!

•Keine Eingriffsmöglichkeit für die 
Bauaufsichtsbehörde!

•Verantwortung liegt allein beim Bauherrn!
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•Bauleitplanung durch 
LH Hannover

•Bauherr LH Hannover

•Baugenehmigungs-
behörde LH 
Hannover

Alles optimal gelaufen?!

•Die Baugenehmigung 
wurde nach § 64 
NBauO erteilt 
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Praxisbeispiel 2
Neubau einer Gewerbehalle
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Metall-
betrieb

Fliegerbombe in U. entschärft Innerhalb kurzer Zeit ist bei Bauarbeiten auf dem Metallbetrieb-Gelände in U. die dritte 
Fliegerbombe gefunden worden. Um 17.09 Uhr wurde der Blindgänger entschärft, die 
Menschen können jetzt in ihre Häuser zurückkehren.
U. Nur zwei Tage nach der letzten Bombe schon wieder ein Blindgänger auf dem Metallbetrieb-
Gelände - so schnell hatte damit wohl niemand gerechnet. Am Donnerstagmorgen bei 
Arbeitsbeginn wurde die 250-Kilogramm-Bombe gefunden, nur 20 Meter von dem Sprengkörper 
entfernt, der am Dienstag entschärft wurde. Die Bombe habe halb aufgerichtet im Erdreich 
gesteckt, die obere Spitze in nur 50 Zentimeter Tiefe, sagte ein Metallbetrieb-Mitarbeiter. 

Wie die Gemeinde U. mitteilte, wurde daher ab 14.30 Uhr der in der Grafik markierte Bereich 
evakuiert. Die Häuser mussten bis 16 Uhr verlassen werden. Das Gebiet wurde gesperrt und darf 
bis zur Entwarnung nicht mehr betreten werden. Zur vorübergehenden Unterbringung steht im 
Bedarfsfall wie beim letzten Bombenfund die Aula der Waldschule zur Verfügung. Um 16.38 Uhr 
war Sicherheit hergestellt, die Sprengmeister machten sich ans Werk. Eine halbe Stunde später 
war der Blindgänger entschärft. 

Metallbetrieb-Werksleiter Thorsten K. hatte bereits am Dienstagabend gegenüber der CZ nicht 
ausgeschlossen, dass noch weitere Blindgänger auf dem Gelände liegen. Allerdings befände man 
sich mit den Erdarbeiten, bei denen die beiden anderen Blindgänger zum Vorschein gekommen 
waren, auf der Zielgeraden. 

Die Auswertung von Luftbildern hatte darauf hingedeutet, dass auf dem Werksgelände nicht 
explodierte Sprengkörper im Boden ruhen. Sie tatsächlich zu finden, werde durch alte Bunker 
und Beton in der Erde erschwert, sagte K.. 

Der am Dienstag entschärfte Blindgänger lag etwa 100 Meter von der M. Straße entfernt auf dem Werksgelände. Deshalb hatten wie bereits bei der Bombe 
vom 11. Juli etwa 400 U.-Bewohner die angrenzenden Wohngebiete verlassen müssen. Die 250-Kilogramm-Bombe lag in einem Meter Tiefe im Erd-reich. 
Um 16.50 Uhr hatten die Feuerwerker des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit der Entschärfung begonnen, 19 Minuten später hatten sie beide Zünder 
aus dem Blindgänger gedreht, wenig später war für alle Einsatzkräfte Entwarnung gegeben worden. Internetmeldung der CZ am 01.08.2013 um 17:29 Uhr 
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Bombe Nr. 4 in U. entschärft
Nach einem weiteren Bombenfund auf dem Gelände vom Metallbetrieb 
mussten in U. wieder 400 Menschen ihre Häuser verlassen. Das Unternehmen 
will nach den Erfahrungen aus diesem Bau mehr Vorlaufzeit für Projekte 
einplanen.
Bereits zum vierten Mal ist innerhalb der vergangenen Wochen bei Bauarbeiten 
für eine Halle ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der 
Metallbetriebs AG in U. gefunden worden. Es wird schon beinahe zur Routine, 
aber angesichts einer Fünf-Zentner-Bombe und dem schweren Unfall 2010 in 
Göttingen, bei dem drei Mitglieder des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
ǎǘŀǊōŜƴΣ ǿƻƭƭŜƴ ŘƛŜ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜƴ ŘŀǾƻƴ ƴƛŎƘǘǎ ǿƛǎǎŜƴΧ
Gegen 14.30 Uhr hatten 52 Mitglieder der U. Feuerwehr und der 
Werksfeuerwehr mit der Evakuierung begonnen. Hauptsächlich betroffen war 
erneut die Südsiedlung. Wie Ordnungsamtsleiter Rainer V. berichtet, hat es bei 
diesem Einsatz keine Probleme gegeben. Anfang August hatte bei der Räumung 
in zwei Fällen die Polizei eingreifen müssen, weil sich Anwohner zunächst 
geweigert hatten, ihre Häuser zu verlassen. Diesmal aber ging es ohne Probleme 
ōŜƛ ŘŜǊ wŅǳƳǳƴƎΦ α9ǎ ǿŅǊŜ ŀǳŎƘ ƴƛŎƘǘ ƳǀƎƭƛŎƘ ƎŜǿŜǎŜƴΣ ŀƭƭŜ .ƻƳōŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
9ǾŀƪǳƛŜǊǳƴƎ Ȋǳ ōŜǎŜƛǘƛƎŜƴέΣ ǎǘŜƭƭǘŜ ±Φ ƪƭŀǊΦ 9Ǌ ǊŜŀƎƛŜǊǘŜ ŘŀƳƛǘ ŀǳŦ &ǳǖŜǊǳƴƎŜƴ 
von einigen betroffenen Bürgern, die ein solches Vorgehen gefordert hatten. Die 
jetzt noch gefundene Bombe sei auf den Luftbildauswertungen auch nicht 
erkennbar gewesen, also eher ein Zufallsfund.
Bis etwa 16.15 Uhr war die Räumung abgeschlossen, etwa eine halbe Stunde 
ǎǇŅǘŜǊ ōŜƎŀƴƴ ŘƛŜ 9ƴǘǎŎƘŅǊŦǳƴƎΧ
Noch bis Anfang der kommenden Woche sollen die Erdarbeiten für die neue 
Halle auf dem Gelände andauern. V. kann nicht ausschließen, dass es weitere 
CǳƴŘŜ ƎƛōǘΧ
Internetmeldung derCZ am 07.08.2013 um 09:49 Uhr 
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Zwischen dem 11.07.2013 und dem 06.08.2013 
wurden in derselben Baugrube 4 Bomben gefunden

Weiterhin wurden Mauerreste und Fundamente von 
einem abgebrochenen Gebäude gefunden

Alle Bomben waren mit Aufschlagzündern versehen 
und in einem guten Erhaltungszustand

Das Gelände wird bereits seit über 100 Jahren von 
verschiedenen Firmen genutzt
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Der Zeitplan für das gesamte Bauvorhaben war mehr 
als eng! Keine Vorabstimmung mit der BA!

Bodenuntersuchungen haben vor Baubeginn stattge-
funden, da Verdacht auf Bodenbelastungen bestand

Vom ersten Auseinandersetzen mit der Belastungs-
situation bis zum Vorliegen der Orientierenden 
Untersuchung vergingen 4 Monate

Eine systematische Suche nach Kampfmitteln fand 
nicht statt!

Der Bauantrag wurde Anfang Mai 2013 eingereicht, 
die Genehmigung  ohne Auflagen Mitte Juli erteilt
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Baustelle

• Keine Bauleit-
planung; § 34 BauGB 

• Privater Bauherr

• Sachbearbeiter der 
Baugenehmigungs-
behörde hatte diesen 
Bezirk erst 3 Monate 
zuvor übernommen 
und kannte die 
Probleme des 
Standortes nicht

• Die Baugenehmigung 
wurde nach § 64 
NBauO erteilt ohne 
RäumungAlles optimal gelaufen?!
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Fazit
Die Verantwortung für Kampfmittelfreiheit auf Baugrundstücken ist, 
aufgrund der bestehenden Rechtslage, auf mehrere Schultern 
verteilt. Allerdings müssen sehr viele „Rädchen“ ineinander 
greifen, um den Fund von Kampfmitteln wirkungsvoll kontrollieren 
zu können. Die Bauaufsichtsbehörde als prüfende Stelle, ist die 
„Koordinierungsstelle“ für die am Bau und im Prüfverfahren 
Beteiligten, sie ist aber auf Informationen von „außen“ 
angewiesen, nur dann kann sie pflichtgemäß handeln. Auch den 
Gemeinden als Gefahrenabwehrbehörde, kommt hier eine 
große Verantwortung zu. Kennzeichnung und Aufdeckung von 
belasteten Flächen muss Priorität in den Bauleitplanverfahren 
haben. Leider geschieht dies häufig nicht.
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Der Bauherr muss ebenfalls ein Interesse an der Kampfmittel-
freiheit seines Baugrunds haben. Da bei diesen in der Regel keine 
Fachkenntnisse vorausgesetzt werden können, steht hier auch der 
Entwurfsverfasser in der Pflicht, seinen Auftraggeber im Verdachts-
fall zu beraten und ggf. die nötigen Informationen einzuholen, 
sofern dies im HOAI-Vertrag vereinbart wurde. Der Nieders. 
Gesetzgeber hat keine weiteren Regelungen zu diesem Bereich 
erlassen. Eine Pflicht des Bauherrn eine Freigabebescheinigung 
vor Baubeginn vorzulegen gibt es nicht, ist aber auch keine 
Lösung. Ein Kampfmittelkataster gibt es ebenfalls noch nicht. 
Das Bewusstsein für dieses Problem muss bei allen Beteiligten an 
Bauvorhaben stärker geweckt werden!
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Ich wünsche 
weiterhin einen 
interessanten 

Tagungsbesuch!


